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50/147. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und die Behandlung Straf
f"äIliger 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/156 vom 23. De
zember 1994, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1994/21 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 25. Juli 1994, 

im Bewußtsein der finanziellen Schwierigkeiten, denen sich 
das Afrikanische Institut der Vereinten Nationen für Ver
brechensverhütung und die Behandlung Straffalliger nach wie 
vor gegenübersieht, da viele Staaten der afrikanischen Region 
der Kategorie der am wenigsten entwickelten Länder angehö
ren und daher nicht über die erforderlichen Mittel zur Unter
stützung des Instituts verfügen, 

im Bewußtsein der Anstrengungen, die das Institut bislang 
unternommen hat, um seinem Auftrag unter anderem durch die 
Veranstaltung von Ausbildungsprogrammen und Regionalse
minaren sowie durch die Gewährung von beratenden Diensten 
nachzukommen, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs", 

1. beglückwünscht das Afrikanische Institut der Ver
einten Nationen für Verbrechensverhütung und die Be
handlung Straffälliger zu den Tätigkeiten, die es trotz der 
Schwierigkeiten, die sich ihm bei der Wahrnehmung seines 
Mandats entgegenstellen, unternommen hat, wie dem Sach
standsbericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit des 
Interregionalen Forschungsinstituts der Vereinten Nationen für 
Kriminalität und Rechtspflege" zu entnehmen ist; 

2. dankt den Regierungen und den zwischenstaatlichen 
Organen, die das Institut bei der Wahrnehmung seiner Auf
gaben unterstützt haben; 

3. appelliert an die Regierungen sowie an die zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, dem Institut 
finanzielle und technische Unterstützung zu gewähren, damit 
es seine Ziele erreichen kann, insbesondere auf den Gebieten 
Ausbildung, technische Hilfe, Beratung in Grundsatzfragen, 
Forschung und Datenerfassung; 

4. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß dem 
Institut im Rahmen der Gesamtrnittelbewilligungen des 
Programmhaushaltsplans sowie aus außerplanmäßigen Mitteln 
ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden, und 
Anträge für allenfalls erforderliche zusätzliche Mittel für das 
Institut im Einklang mit ihrer Resolution 49/156 und ihrem 
Beschluß 49/480 vom 6. April 1995 vorzulegen; 

5. ersucht den Administrator des Entwicklungspro
gramms der Vereinten Nationen, den die finanzielle Unterstüt
zung des Instituts betreffenden Beschluß des Programms zu 
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überprüfen und auch weiterhin angemessene Finanzmittel für 
die institutionelle Stärkung und die Umsetzung des Arbeits
programms des Instituts bereitzustellen und dabei die schwieri
ge wirtschaftliche und finanzielle Lage zu berücksichtigen, der 
sich viele Länder in der afrikanischen Region gegenübersehen; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Zusammen
arbeit mit allen Beteiligten sicherzustellen, daß entsprechende 
Anschlußrnaßnahmen zur Durchführung dieser Resolution 
getroffen werden, und der Generalversammiung auf ihrer 
einundfünfzigsten Tagung sowie der Kommission für Ver
brechensverhütung und Strafrechtspflege auf ihrer fünften 
Tagung einen Bericht darüber vorzulegen. 

97. Plenarsitzung 
21. Dezember 1995 

50/148. Internationales Vorgehen znr Bekämpfung des 
Drogenmißbraucbs, der unerlaubten Drogengewin
nung und des unerlaubten Drogenverkehrs 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48112 vom 28. Ok
tober 1993,48/112 vom 20. Dezember 1993 und 491168 vom 
23. Dezember 1994, 

äußerst beunruhigt über das Ausmaß, in dem die Tendenz 
zum Drogenrnißbrauch und zur unerlanbten Gewinnung von 
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, einschließlich syn
thetischer Drogen und Designerdrogen, und zum unerlaubten 
Verkehr damit zunimmt, was die Gesundheit und das Wohl 
von Millionen Menschen, insbesondere Jugendlichen, in anen 
Ländern der Welt bedroht, 

zutiefst besorgt darüber, daß die unerlaubte Nachfrage nach 
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, einschließlich syn
thetischer Drogen und Designerdrogen, sowie deren unerlaubte 
Gewinnung und der unerlaubte Verkehr damit trotz verstärkter 
Bemühungen der Staaten und der zuständigen internationalen 
Organisationen weltweit zugenommen haben und somit nach 
wie vor eine ernste Bedrohung für die sozioökonomischen und 
politischen Systeme sowie für die Stabilität, die nationale 
Sicherheit und die Souveränität einer wachsenden Zahl von 
Staaten darstellen, 

äußerst beunruhigt über die zunehmende Gewalttätigkeit 
und die immer größere Wirtschaftsrnacht krimineller Organisa
tionen und terroristischer Gruppen, welche die Herstellung von 
Drogen, Waffen, Vorprodukten und wesentlichen Chemikalien 
sowie den Verkehr damit und deren Verteilung betreiben, 
wobei sie sich mitunter dem Zugriff des Gesetzes entziehen, 
Institutionen korrumpieren, die volle Ausübung der Menschen
rechte untergraben und die Stabilität vieler Gesellschaften in 
der Welt bedrohen, 

sowie äußerst beunruhigt über die zunehmenden grenz
überschreitenden Verbindungen zwischen kriminellen Organi
sationen und terroristischen Gruppen, die am Drogenhandel 
und anderen strafbaren Handlungen wie der Geldwäsche, dem 
unerlaubten Waffenhandel sowie dem unerlaubten Handel mit 
Vorprodukten und wesentlichen Chemikalien beteiligt sind, 




